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§ 31 SchUG Übertritt von Schülern
mittlerer berufsbildender Schulen in

höhere berufsbildende Schulen
 SchUG - Schulunterrichtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.08.2024

1. (1)Für den Übertritt von Schülern mittlerer berufsbildender Schulen in die nächsthöhere Stufe einer

berufsbildenden höheren Schule vergleichbarer Schulart (Fachrichtung) gilt § 29 mit der Maßgabe, daß bei der

Anwendung des Abs. 5 Freigegenstände Pflichtgegenständen gleichgestellt sind.

2. (2)Der Übertritt von einer mittleren berufsbildenden Schule in eine höhere berufsbildende Schule vergleichbarer

Schulart (Fachrichtung) kann auch nach Abschluß des 1. Semesters der 1. Stufe der berufsbildenden mittleren

Schule erfolgen, wenn die Schulnachricht in den allgemeinbildenden Pflichtgegenständen (ausgenommen

Bewegung und Sport) und in den fachtheoretischen Pflichtgegenständen keine schlechtere Beurteilung als

„Befriedigend“ enthält und die Pflichtgegenstände hinsichtlich des Umfanges annähernd dem Umfang der in der

höheren Lehranstalt vorgesehenen Pflichtgegenstände entsprechen. Sofern Pflichtgegenstände des I. Jahrganges

der höheren berufsbildenden Schule in der 1. Klasse der berufsbildenden mittleren Schule nicht geführt werden,

sind einschlägige Freigegenstände, die der Schüler besucht hat, Pflichtgegenständen gleichgestellt.
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